
 
 
 

Altersrenten nach dem Alterseinkünftegesetz bestätigt. (Quelle: Urteile des 
Bundesfinanzhofs) 
 

Neue Regeln zur umsatzsteuerlichen Organschaft – Übergangsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011 
 

Bei den Voraussetzungen der finanziellen Eingliederung im Rahmen einer 
umsatzsteuerlichen Organschaft folgt die Finanzverwaltung dem Bundes-
finanzhof. Dieser hatte entschieden, dass eine Organschaft nur zu bejahen 
ist, wenn der Organträger (Kapital- oder Personengesellschaft) selbst -
unmittelbar oder mittelbar - an der Organgesellschaft beteiligt ist. Eine 
Beteiligung nur des Gesellschafters des Organträgers an der Organgesell-
schaft reicht nicht aus, selbst wenn ein Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag zwischen den Gesellschaften besteht. 
Die Grundsätze zur finanziellen Eingliederung sind in allen offenen Fällen 
anzuwenden. Allerdings gewährt die Finanzverwaltung eine Übergangsfrist 
bis zum 31. Dezember 2011. Für noch in 2011 ausgeführte Umsätze 
können Organträger und Organgesellschaft übereinstimmend nach den 
bisherigen Grundsätzen eine finanzielle Eingliederung annehmen. 
(Quelle: Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen) 
 

 

Partyservice: Ermäßigter Umsatzsteuersatz bei Trennung zwischen 
Speiselieferung durch den Ehemann und Gestellung von Besteck und 
Tellern usw. durch die Ehefrau 
 

Umsätze eines Partyservices unterliegen nur dann dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz von 7 %, wenn lediglich Standardspeisen ohne zusätzliche 
Dienstleistungselemente geliefert werden. Werden gleichzeitig mit der 
Speisenanlieferung auch Personal, Geschirr, Besteck oder andere Zusatz-
leistungen zur Verfügung gestellt, ist die gesamte Leistung mit dem Re-
gelsteuersatz von 19 % zu versteuern. 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte über folgenden Fall zu entschei-
den: Ein Metzgermeister lieferte im Rahmen seines Partyservices Stan-
dardspeisen an seine Kunden. Geschirr, Besteck und andere Zusatzleis-
tungen wurden von seiner Frau, die als Gastwirtin ein eigenes Unterneh-
men betrieb, zur Verfügung gestellt. Das Finanzgericht akzeptierte diese 
Gestaltung mit der Folge, dass die Umsätze aus der Lieferung von Spei-
sen dem ermäßigten Steuersatz unterliegen. Die Umsätze der Ehefrau aus 
den Zusatzdienstleistungen unterliegen dem Regelsteuersatz. 
 

Hinweis: Das Modell funktioniert nur, wenn zwei eigenständige Unter-
nehmen erkennbar nach außen auftreten: Ein Unternehmen übernimmt 
den Verkauf der Speisen, ein weiteres Unternehmen stellt die Zusatz-
leistungen in Rechnung. An die Kunden sind getrennte Rechnungen aus-
 

 

zustellen. Bankkonten und Buchführung sind strikt getrennt zu führen. 
Der Bundesfinanzhof wird sich mit diesem Fall beschäftigen müssen. 
 

Kreditkündigung wegen unzureichender Offenlegung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse 
 

Ein Kreditnehmer ist verpflichtet, seiner Bank nach deren Aufforderung 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die ihr eine objektive Beurteilung 
seiner aktuellen Vermögensverhältnisse ermöglichen sollen. Kommt er 
dieser Verpflichtung nicht nach, ist die Bank zur Kündigung des Kreditver-
hältnisses jedenfalls dann berechtigt, wenn sie den Kreditnehmer unmiss-
verständlich auf dessen Mitwirkungspflichten hingewiesen und die Kündi-
gung für den Fall der Nichtvorlage prüffähiger Unterlagen unter Fristset-
zung angedroht hatte. Dabei ist unerheblich, ob zusätzlich zum Zeitpunkt 
der Kündigungserklärung ein Kontensollsaldo vorlag und/oder der Kredit-
nehmer seine Tilgungsleistungen nur unregelmäßig erfüllt hatte. 
(Quelle: Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt/Main) 
 

Lose geführte Aufzeichnungen stellen kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch dar 
 

Ein Fahrtenbuch muss zeitnah und fortlaufend in einer geordneten und 
geschlossenen äußeren Form geführt werden. Bei einem mithilfe eines 
Computerprogramms erstellten Fahrtenbuch muss ausgeschlossen sein, 
dass nachträgliche Veränderungen vorgenommen werden können. 
Diese gefestigte Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof erneut bestä-
tigt und die mithilfe von Excel erstellten Tabellenblätter und die zugrunde 
liegenden handschriftlichen Aufzeichnungen nicht als ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch anerkannt. 
 

Geschenke an Geschäftsfreunde 
 

Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke an Geschäftsfreunde zu vertei-
len. Deshalb sind für den Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausga-
ben die nachfolgenden Punkte von großer Bedeutung: 
· Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem Wert von 

35 EUR netto ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro Empfänger ab-
zugsfähig. 

· Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Versicherungsvertretern, Ärzten) 
ist in die Ermittlung der Wertgrenze mit einzubeziehen. In diesen Fäl-
len darf der Bruttobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht mehr als 
35 EUR betragen. 

· Es muss eine ordnungsgemäße Rechnung vorhanden sein, auf der 
der Name des Empfängers vermerkt ist. Bei Rechnungen mit vielen 
Positionen sollte eine gesonderte Geschenkeliste mit den Namen der 
Empfänger sowie der Art und der Betragshöhe des Geschenks gefer-
tigt werden. 

· Schließlich müssen diese Aufwendungen auf ein besonderes Konto 
der Buchführung „Geschenke an Geschäftsfreunde“, getrennt von al-
len anderen Kosten, gebucht werden. 

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke pro Person und pro 
Wirtschaftsjahr den Betrag von 35 EUR oder werden die formellen Vo-
raussetzungen nicht beachtet, sind die Geschenke an diese Personen 
insgesamt nicht abzugsfähig. Außerdem unterliegt der nichtabzugsfähige 
Nettobetrag dann noch der Umsatzsteuer. 
Kranzspenden und Zugaben sind keine Geschenke und dürfen deshalb 
 

 

nachstehend erhalten Sie unsere Mandanteninformationen IV. Quartal 
2011: 
 

Kosten für berufliche Erstausbildung und Erststudium nach Schulab-
schluss können in voller Höhe abziehbar sein 
 

Der Bundesfinanzhof lässt die Aufwendungen für die berufliche Erstaus-
bildung und für ein Erststudium nach Schulabschluss zum Werbungskos-
tenabzug zu, wenn die Ausbildung bzw. das Studium der späteren Er-
werbstätigkeit dient und die Aufwendungen von den Betroffenen (also 
z. B. nicht von den Eltern) selbst bezahlt werden. 
Die Finanzverwaltung hatte solche Aufwendungen bisher nur im Rahmen 
des Sonderausgabenabzugs bis zu 4.000 EUR pro Jahr anerkannt. Dabei 
gingen diese Aufwendungen in den meisten Fällen ins Leere, wenn die 
Betroffenen nur geringe oder gar keine Einkünfte hatten. Hat der Auszu-
bildende bzw. Student keine Einkünfte, sollte er für jedes Jahr eine Ein-
kommensteuererklärung abgeben und die Aufwendungen als Werbungs-
kosten geltend machen. Das Finanzamt hat dann jeweils einen Verlustvor-
trag zum Ablauf des vorangegangenen Jahres festzustellen. Dies gilt im 
Übrigen auch für die Jahre ab 2007, falls für diese Jahre noch keine 
Steuererklärungen abgegeben worden sind. 
 

Beispiel: Ein Student hat in den Jahren 2007 bis 2010 jährlich 8.000 EUR 
für sein Studium aufgewendet. Für die Jahre ab 2007 gibt er Einkommen-
steuererklärungen ab und das Finanzamt stellt zum 31.12.2010 einen 
Verlustvortrag von 32.000 EUR fest. Im Jahr 2011 bezieht der Student ein 
Gehalt von 42.000 EUR. Im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
2011 wird der Verlustvortrag in voller Höhe berücksichtigt. 
 

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber dieses steuerzahler-
freundliche Urteil über die Einzelfälle hinaus anwenden wird. 
 

Alterseinkünftegesetz gilt auch für Rentennachzahlungen 
 

Rentennachzahlungen der gesetzlichen Rentenversicherung für Jahre vor 
2005 können nicht mit dem Ertragsanteil, sondern müssen mit dem 
sogenannten Besteuerungsanteil angesetzt werden. Die Anwendung des 
Alterseinkünftegesetzes auf Nachzahlungen einer Rente, deren Beginn vor 
2005 liegt, ist verfassungsgemäß. 
Mit Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes zum 1. Januar 2005 sind alle 
Zuflüsse einheitlich mit dem gesetzlich festgelegten Besteuerungsanteil zu 
versteuern. Auch wenn eine Verzögerung bei der Auszahlung nicht dem 
Rentenempfänger, sondern der auszahlenden Stelle anzulasten ist, ändert 
sich nichts an dieser Beurteilung. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
 

Besteuerung von Erwerbsminderungsrenten nach dem Altersein-
künftegesetz nicht verfassungswidrig 
 

Erwerbsminderungsrenten aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind 
nicht mit dem Ertragsanteil, sondern mit dem sogenannten Besteue-
rungsanteil zu erfassen. Auch wenn dieser Besteuerungsanteil deutlich 
höher ist als der Ertragsanteil nach der bis 2004 geltenden Regelung, 
kann darin keine Verfassungswidrigkeit gesehen werden. 
Bereits 2009 und 2010 hatte der Bundesfinanzhof in mehreren Entschei-
dungen die Verfassungsmäßigkeit der geänderten Besteuerung von 
 
 

auch nicht auf das Konto „Geschenke an Geschäftsfreunde“ gebucht 
werden. In diesen Fällen sollte ein Konto „Kranzspenden und Zugaben“ 
eingerichtet werden. 
 

Hinweis: Seit 2007 haben Unternehmer bei betrieblich veranlassten 
Sachzuwendungen und Geschenken die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer 
von 30 % zu leisten. Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteuerung 
mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers zu gewährleisten, ist die 
Pauschalierung ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen je Empfänger 
und Wirtschaftsjahr oder je Einzelzuwendung 10.000 EUR übersteigen. 
Die Zuwendungen sind weiterhin aufzuzeichnen, auch um diese Grenze 
prüfen zu können. 
 

 

Als Folge der Pauschalversteuerung durch den Zuwendenden muss der 
Empfänger die Zuwendung nicht versteuern. In einem koordinierten Län-
dererlass hat die Finanzverwaltung zur Anwendung dieser Regelung 
Stellung genommen. Danach ist u. a. Folgendes zu beachten. 
· Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung 

der Einkommensteuer für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres ge-
währten Zuwendungen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch zulässig, 
die Pauschalierung jeweils gesondert für Zuwendungen an Dritte (z. B. 
Geschäftsfreunde und deren Arbeitnehmer) und an eigene Arbeit-
nehmer anzuwenden. 

· Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen bis 10 EUR) müssen nicht in 
die Bemessungsgrundlage der Pauschalierung einbezogen werden, 
werden also nicht besteuert. 

· Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für Geschenke an einen Nichtar-
beitnehmer die Freigrenze von 35 EUR pro Wirtschaftsjahr überstei-
gen, ist die übernommene Steuer nicht mit einzubeziehen. Die Ab-
ziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich da-
nach, ob die Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe 
abziehbar sind. 

· Der Unternehmer muss den Zuwendungsempfänger darüber informie-
ren, dass er die Pauschalierung anwendet. Eine besondere Form ist 
dafür nicht vorgeschrieben. 

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift sollte in Einzelfällen der Steuer-
berater gefragt werden. 
 

Anforderungen an den Inhalt einer Eigenbedarfskündigung 
 

Eigenbedarfskündigungen von Wohnraum sind oft Gegenstand gerichtli-
cher Entscheidungen, da Mieter häufig durch die Kündigung finanzielle 
oder persönliche Nachteile erleiden. Der Bundesgerichtshof hat nun die
 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant, 



 
 
 

Anforderungen an eine Eigenbedarfskündigung konkretisiert. 
Nach Auffassung des Gerichts muss der Vermieter in dem Kündigungs-
schreiben lediglich anführen, für wen die Wohnung benötigt wird und 
welches Interesse die Person an der Wohnung hat. Es ist nicht erforder-
lich, Umstände, die dem Mieter bereits zuvor mitgeteilt wurden oder ihm 
sonst bekannt sind, im Kündigungsschreiben zu wiederholen. Die Ent-
scheidung erging in einem Rechtsstreit, in dem der Vermieter das Miet-
verhältnis kündigen wollte, weil die Tochter nach Beendigung eines Aus-
landsstudiums ihr Studium am Wohnort ihrer Eltern fortsetzen wollte und 
dafür die Wohnung benötigte. 
 

 

Überprüfung der Miethöhe zum 01.01.2012 bei verbilligter Vermietung 
 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als 
auch an fremde Dritte beträgt die Grenze 66 % der ortsüblichen Markt-
miete. Deshalb ist Folgendes zu beachten: 
· Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 66 % der ortsüblichen 

Marktmiete, dann sind die mit den Mieteinnahmen zusammen-
hängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 

· Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % der ortsüblichen Marktmiete, 
können die Aufwendungen nur entsprechend dem entgeltlichen Anteil 
der Vermietung geltend gemacht werden.  

Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge kurzfristig darauf 
geprüft werden, ob sie den üblichen Konditionen entsprechen und auch 
so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden Nebenkosten. 
Insbesondere sollte die Höhe der Miete geprüft und zum 01.01.2012 ggf. 
angepasst werden. Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußersten 
Grenzen heranzugehen. Eine Totalüberschussprognose ist in allen Fällen 
nicht mehr erforderlich. 
Der Mietvertrag muss insbesondere bei Vermietung an Angehörige einem 
Fremdvergleich (Vermietung an fremde Dritte) standhalten, weil er sonst 
steuerrechtlich nicht anerkannt wird. 

 

P-Konto schützt vor Kontopfändung 
 
Durch den Pfändungsschutz wird sichergestellt, dass Schuldner auch bei 
einer Pfändung ihres Arbeitseinkommens ihr Existenzminimum sichern 
und die gesetzlichen Unterhaltspflichten erfüllen können. Seit 1. Juli 2011 
beträgt der unpfändbare Grundbetrag 1.028,89 EUR monatlich. Dieser 
Betrag erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, 
um monatlich 387,22 EUR für die erste und um jeweils weitere 
215,73 EUR für die zweite bis fünfte Person. Wenn Schuldner mehr 
verdienen als den so ermittelten pfändungsfreien Betrag, verbleibt ihnen 
vom Mehrbetrag ebenfalls ein bestimmter Anteil. 
Bei drohender Kontopfändung besteht für Kontoinhaber die Möglichkeit, 
ihr Girokonto in ein Pfändungsschutzkonto (sog. P-Konto) umwandeln zu 
lassen. Beim P-Konto erhält der Schuldner ohne gerichtliches Verfahren 
einen automatischen Sockel-Pfändungsschutz in Höhe des unpfändbaren 
Freibetrags. 
Ab 1. Januar 2012 ist das P-Konto die einzige Möglichkeit, Schutz gegen 
eine Kontopfändung zu erhalten; den Weg über das Vollstreckungsgericht 
gibt es dann nicht mehr. 
 
 
Wir wünschen Ihnen alles Gute und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 
J. Hollstein   M. Turko R. Haever  F. Güntzler 
 

J.-K. Vietor   G. Pahl  T. Kumpe 
 

           B. Waltemathe   M. Engel 
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